
Anmeldung «Naturspielgruppe Lettenstrasse» 2026 / 2027 

Name/Vorname des Kindes  

Geburtsdatum  

Eintritt   

Name/Vorname der Eltern  

Strasse  

PLZ/Ort  

Telefonnummer Privat  

Natelnummer Mutter  

Natelnummer Vater  

E-Mail  

Muttersprache des Kindes  

Angaben zu Krankheiten, 
Allergien oder Therapien 

 

Bemerkungen  

 

Gewünschter oder abgemachter 
Wochentag 

  Mittwoch   Donnerstag oder Freitag 
(def. Tag noch offen) 

Zeit 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr  8.30 Uhr bis 11.30 Uhr 

Ort Lettenstrasse 11 

8408 Winterthur 

Lettenstrasse 11 

8408 Winterthur 

Leiterin Maria Wepf Sarah Müller 

Tarife für die Spielgruppe  

CHF 100 .- / Monat für einen Vormittag pro Woche 

CHF 190.- / Monat für zwei Vormittage pro Woche oder für Geschwister 

Verrechnung 

Die Kosten werden für 3 Monate im Voraus in Rechnung gestellt. Die Anmeldung gilt für ein 
Jahr. Die Ferien werden nicht abgezogen. 

 

Der/Die Unterzeichnende hat die vertraglichen Regelungen (Seite 2) gelesen und ist damit 
einverstanden. 

 

  

Ort/Datum Unterschrift 

 

Anmeldung ausgefüllt und unterschrieben an: Maria Wepf, Wiesendangerstrasse 27, 8352 
Elsau-Räterschen, maria.wepf@gmail.com oder direkt der Leiterin abgeben. 

 



Vertragliche Regelungen «Naturspielgruppe Lettenstrasse» 

 

Anmeldung und Eintritte 

Eintritte finden grundsätzlich zu Beginn des Schuljahres (August) statt. Wenn die 
Gruppengrösse noch nicht erreicht ist, können Eintritte auch unter dem Jahr stattfinden. Bei 
einer Warteliste ist für den Eintritt die Reihenfolge der Anmeldung und allenfalls das Alter 
des Kindes, entscheidend. Mündliche oder telefonische Anmeldungen bedürfen der 
schriftlichen Bestätigung.  

Bei der Anmeldung sind die für die Spielgruppe relevanten Krankheiten und Allergien zu 
nennen und über Therapien zu informieren. 

Die Anmeldung gilt als verbindlich, sobald der Vertrag von den Erziehungsberechtigten 
unterzeichnet wurde. Mit der Unterzeichnung des Vertrages verpflichten sich die Eltern zur 
regelmässigen und fristgerechten Zahlung der Betreuungskosten und Einhaltung der 
Kündigungsfrist. 

Erfolgt der Eintritt unter dem Jahr, werden die Kosten wie folgt berechnet:  

 Eintritt vor dem 15. des Monats:  100% der Monatskosten 

 Eintritt ab dem 15. des Monats:  50% der Monatskosten 

Kündigung 

Die Anmeldung gilt für ein ganzes Schuljahr. In Ausnahmefällen kann der Spielgruppenplatz 
unter Einhaltung einer zweimonatigen Kündigungsfrist jeweils auf Ende eines Monats 
gekündigt werden. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. 

Versicherung 

Für die Spielgruppe besteht eine Betriebshaftpflichtversicherung. Die Kinder sind durch die 
Spielgruppe jedoch nicht versichert. Kranken-, Haftpflicht- und Unfallversicherung sind 
Sache der Eltern.  

Die Spielgruppe übernimmt keine Haftung für Verlust oder Beschädigung von persönlichen 
Gegenständen.  

Ferien 

Die Spielgruppe bleibt an den gesetzlichen und städtischen Feiertagen geschlossen. Die 
Ferien der Spielgruppe richten sich nach den Schulferien der Stadt Winterthur. 

Absenzen 

Im Krankheitsfall oder bei anderer Abwesenheit soll die Spielgruppenleiterin rechtzeitig 
informiert werden. Ebenso ist die Ferienabwesenheit des Kindes frühzeitig mitzuteilen. 
Krankheitstage, Ferien und sonstige Abwesenheit können nicht zurückerstattet oder 
nachgeholt werden. Bei ansteckenden Krankheiten darf das Kind die Spielgruppe nicht 
besuchen. 

 

 

Januar 2026 

 


